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1 Ausgangslage 

Zur Verbesserung der Integrati n arbeitsmarkt erner  ers nen in den  ersten)  rbeitsmarkt und 

der Unterst t ung der  et  erkbi dung wurde das Ilse Arlt Institut der FH St. Pölten beauftragt, 

im Rahmen des Modellprojektes FAIRnetzt das Ver ahren „ et  erkaktivierung“ in F rm einer 

Ma hbarkeitsstudie   r den  insat  in einem arbeitsmarkt   itis hen Kontext und mit der 

Zielgruppe der BezieherInnen einer bedarfsorientierten Mindestsicherung hin  u  ber r  en und 

prozessual zu adaptieren. In weiterer Folge soll auf diese Erkenntnisse ankn   end ein 

Schulungskonzept erarbeitet und in einem Pilotversuch erprobt werden.  

 

Das erste von insgesamt 5 Arbeitspaketen (siehe Kooperationsvertrag) beinhaltet die 

Erarbeitung von Grundlagen und Adaptierungsmöglichkeiten von FGC in arbeitsmarktpolitischen 

Projekten. Dies erfolgt einerseits durch eine intensive Literaturrecherche zu Family Group 

Conference / User Involvement sowie eine Recherche zu internationalen Good Practice 

Beispielen auf Basis von Projekt- bzw. Evaluationsberichten, andererseits fanden erste 

Erhebungen bei Trägerorganisationen von FAIRnetzt statt. Der vorliegende Zwischenbericht 

fasst diese Erkenntnisse zusammen und zeigt Umsetzungsmöglichkeiten des Verfahrens FGC 

mit dem primären Ziel, (Langzeit-)BezieherInnen der bedarfsorientierten Mindestsicherung dem 

Arbeitsmarkt näher zu bringen, auf. 
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2 Das Verfahren FGC 

Das Verfahren Family Group Conference (FGC) fand seinen Ausgangspunkt in Neuseeland und 

ist als Reaktion der Jugendwohlfahrt auf ihre monokulturelle Prägung und institutionellen 

Rassismus gegen die Maori-Kultur zu sehen: In ihr gilt die erweiterte Familie als verantwortlich 

für die Erziehung und Pflege von Kindern. Diese Solidarität der Verwandtschaft und die 

Autonomie der Stammesgruppe wurden jedoch nicht anerkannt, Maori-Kinder wurden teils in 

europäischen und neuseeländischen Familien fremduntergebracht und so ihrer Verwandtschaft 

und Kultur entfremdet. Nachdem diese Entwicklungen von 1982 bis 1985 in mehreren 

Untersuchungen erkannt wurden, schlug ein Maori-Beratungskommittee die verpflichtende 

Konsultation der erweiterten Familie vor einer Fremdunterbringung vor1. 1989 wurde die Family 

Group Conference als gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme im „Chi dren, Y ung  ers ns and 

Their Fami ies   t“ verankert. In der Folge wurden Projekte in den USA, Großbritannien, 

Skandinavien, Deutschland und den Niederlanden implementiert, in Österreich läuft aktuell ein 

Pilotprojekt zur Implementierung von FGC in der Jugendwohlfahrt NÖ2. 

 

Die Familiengruppenkonferenz (Family Group Conference – FGC) bzw. ein Familienrat ist eine 

Versammlung von Familienmitgliedern, Verwandten, Freunden und Nachbarn einer Gemeinde. 

Der Grad von Verwandtschaft ist dabei nicht ausschlaggebend, im Zentrum stehen vielmehr 

einer Person tats  h i h nahestehende  ers nen   ag e  .J.: 1).  

 ie  ust ndige    ia arbeiter n s h  gt einer Person / einer Familie einen Familienrat vor, wenn 

die  nnahme besteht, dass die „er eiterte Fami ie“  Kern ami ie,  a hbar nnen, Freund nnen, 

Bekannte, LehrerInnen, ArbeitskollegInnen et  ) die n t endigen  ess ur en   r die 

 rarbeitung v n   sungen   r ihre  r b emste  ung v r eist   ies ents ri ht dem  rundansat  

dieses Ver ahrens, dass eine   sung   r die eingebra hte  r b emste  ung v n dieser 

„er eiterten Fami ie“   hrend der K n eren  erarbeitet  ird   s er   gt eine  ber eisung an die 

Koordinatorin/den Koordinator.  

 emeinsam mit der K  rdinat rin  dem K  rdinat r  ird dann die eigent i he K n eren  v r- 

und na hbereitet   r  te   rg a t  ird der  in adung an a  e m g i hen Betei igten und 

 ess ur en ers nen  ie   B   a hbarn,  ehrer nnen b     ers nen die man au h  u einem 

Fest ein aden   rde, gewidmet. Der Ort der Konferenz wird von der Familie bestimmt, wobei oft 

das eigene  u  ause ge  hlt wird.  

 

                                                

1 John Te Rangi-Aniwaniwa et al. (1988): Puao-te-ata-tu = Day break: The report of the Ministerial Advisory Committee on a Maori 
Perspective for the Department of Social Welfare. Wellington, New Zealand; http://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-
work/publications-resources/archive/1988-puaoteatatu.pdf (November 2011) 
2 http://inclusion.fhstp.ac.at/index.php/forschung/aktuelleprojekte/79-familygroupconferenceeinverfahrenerobertdiewel   

http://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/archive/1988-puaoteatatu.pdf
http://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/archive/1988-puaoteatatu.pdf
http://inclusion.fhstp.ac.at/index.php/forschung/aktuelleprojekte/79-familygroupconferenceeinverfahrenerobertdiewel
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Abbildung 1: Vorbereitungsschritte (vgl. Joanknecht/Dirkzwager 2011:32)  

 

 

 ie K n eren  se bst   u t in mehreren  hasen ab (vgl. Abbildung 2): Zu Beginn erfolgt eine 

Informationsphase in der allen TeilnehmerInnen a  e  i htigen  n  rmati nen  um  n ass der 

K n eren  b     ur  r b emste  ung dur h den die K  rdinat r n mitgetei t  erden   m 

 ns h uss daran    gt eine e k usive Fami ien eit in der die Fami ie  hne  r  essi nist nnen die 

 r b ematik se bstst ndig bes ri ht und einen  nterventi ns- und  i  e  an ausarbeitet  

W hrend dieser  hase, die einige  tunden dauern kann steht der die K  rdinat r n au   bru  in 

einem  ebenraum   r Fragen  der   r den Fa   v n Krisensituati nen  ur Ver  gung. Zum 

Schluss wird der Plan dem/der KoordinatorIn vorgestellt und gegebenenfalls adaptiert. Nun 

beginnt die Zeit der Implementierung des Plans unter Einhaltung der zeitlichen Vereinbarungen. 

Nach ca. drei Monaten gibt es eine Folgekonferenz, bei der die erweiterte Familie die 

 ur h  hrung der Vereinbarungen und die  r    ung der  u gaben  ber r  t.  
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Abbildung 2: FGC-Ablauf (vgl. Ashley et al. 2006:9) 

 

Zusammenfassend betrachtet wird durch dieses Verfahren den KlientInnen die Kompetenz, eine 

  sung  u  inden,  bertragen     k nnen sie se bst ents heiden,  as et a im  ahmen eines 

 i  e  anver ahrens  assieren s    und  ie es errei ht  erden kann   ie    ia arbeiter nnen 

k nnen die  ess ur en und die  ren en der Fami ie sehen, das Netzwerk  ird um assender 

 ahrgen mmen und Verant  rtung kann an  ust ndige abgegeben  erden.  

 

2.1 Prinzipien 

„ ie Fami iengru  enk n eren  ist keine andere  rt der    ia arbeit   ie ist ein 

 nts heidungs indungstre  en, das Fami ien und das s  ia e Um e d die   g i hkeit bietet, die 

 r b eme  u bes re hen, die au getau ht sind, und na h einer   sung su hen, indem sie si h 

au  ihre eigenen  ess ur en besinnen “  ag e (o.J.:4) 

 

 em  inbe ug v n  deen und V rste  ungen v n K ient nnen und ihrem  ami i ren und s  ia en 

Um e d in die Betreuungs- und Beratungsarbeit  ird seit einigen  ahren in der    ia en  rbeit 
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verst rkt  u merksamkeit ge idmet   arti i ati n und Betei igung be ieht einerseits W ns he 

und Interessen von KlientInnen mit ein und wird andererseits der Leitlinie 

Ressourcenorientierung vieler sozialer Institutionen gerecht. Im Kern beinhaltet dieser Ansatz 

einen Paradigmenwechsel: Wir s re hen ni ht   nger v n  ers nen, die a s hi  sbed r tige 

Menschen angesehen werden, s ndern v n  ndividuen, B rger nnen, die Dienste in Anspruch 

nehmen, welche soziale Organisationen anbieten.  

 

 en K ient nnen  ird die K m eten  eine   sung  u  inden  ugetraut, sie k nnen im  ahmen 

des Hilfeplanverfahrens entscheiden, was passieren soll und wie es erreicht werden so     ie 

Verant  rtung  ird s  an die  ust ndigen abgegeben   ie    ia arbeiter nnen k nnen die 

 ess ur en und die  ren en der Fami ie sehen, das  et  erk  ird um assender 

 ahrgen mmen   ie    kme dungen der  r  essi ne  en  e  er nnen und der   r eine Fami   

 r u  C n eren e ausge  h ten Fami ien gesta ten si h   sitiv  V r a  em die in  ang 

gebra hte K mmunikati n innerha b der Fami ie se bst, das h he  a  an Vertrauen – das ihnen 

 uges r  hen  ird – und die h here  k e tan  v n eigens erarbeiteten   sungen,  erden 

ges h t t   ie    ia arbeiter nnen sehen den V rtei  in der um assenden  et  erkarbeit und 

die h here Verbind i hkeit v n   sungen, da sie se bstst ndig dur h die Fami ie erarbeitet 

werden. (vgl. Hansbauer et al. 2007:19)  

 

„ ie    ia arbeiter b eiben   ar au h in der Fami ienk n eren     erten, aber in grunds t  i h 

anderer  insi ht a s beim g ngigen  i  e  anver ahren   hre     e ist ni ht mehr s e i is he 

Unterst t ungsangeb te  u ma hen  der si h  hren Fa hverstand  ber 

Probleml sungsm g i hkeiten  u  erbre hen, s ndern sie s   en ein Ver ahren rea isieren, das 

die Fami ie in die  age verset t, ihre eigenen    ne  u ent i ke n  u k nnen “  Fr  hte  Budde 

2003:12) 

 

Für den deutschsprachigen Raum sind die von Früchtel und Budde (2003) formulierten 6 

Arbeitsprinzipien von FGC zu nennen, welche nicht nur die (Einzel-)Fallebene umfassen, 

sondern auch organisatorische Prinzipien und Grundhaltungen:  

1.  rbeits rin i :  ie Fami ienbetei igung  u ma imieren, und m g i hst vie e  eute  um 

mitmachen zu gewinnen  

2. Arbeitsprinzip: Der Vorbereitungsteil ist absolut ausschlaggebend.  

3. Arbeitsprinzip: Das Verfahren und der Ablauf von FGC muss allen ausreichend bekannt 

sein.  

4.  rbeits rin i :  er Ver andts ha tsrat s      r die Fami ie ein  eims iel sein: Es sollen 

Orte der Lebenswelt sein, wo die Familie auf vertrautem Terrain agiert.  

5.  rbeits rin i :  ie Besit ers ha t v n   sungen s    in der  ebens e t b eiben. Das 

steigert die Chance auf Wirkung und Nachhaltigkeit entscheidend.  

6. Arbeitsprinzip: Profis brauchen eine positive Erwartungshaltung  
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2.2 Standards 

 m  inne der  ua it tssi herung des Ver ahrens ist es n t endig, a  gemein g  tige Kriterien  u 

entwickeln, unter denen FGC verstanden werden darf. Der kleinste gemeinsame Nenner, auf 

den sich Publikationen und PraktikerInnen global verst ndigen, beinha tet    gende 

unumst   i he  rin i ien (vgl. Haselbacher 2009:21f)  

  rin i  des  e hts der Fami ien au  um assende  n  rmati n  ber F C  

  rin i  der unabh ngigen K  rdinat rin des unabh ngigen Koordinators: eine Person, 

die weder in der Vergangenheit, noch in der Zukunft mit direkter Arbeit mit der Familie 

betraut war bzw. sein wird und neutral ist gegenüber der überweisenden Einrichtung  

 Prinzip der geschulten KoordinatorInnen: die KoordinatorInnen erhalten ein Training, das 

sie mit dem Verfahren und der Philosophie von FGC vertraut macht. 

 Prinzip der Vorbereitung und der gemeinsamen Planung der Konferenz Prinzip der 

exklusiven Familienzeit  

  rin i  der  ustimmung si herer    ne  

 

Dem internationalen Fachdiskurs folgend wurden 2010 vom deutschen FGC-Netzwerk 

Standards festgelegt, um organisatorische Voraussetzungen, professionelle Haltungen und 

 a h i he Ver ahren   r „qua itative h  h ertige Fami ienr te“   euts hes  et  erk   r 

Familienrat 2011:1) verbindlich zu formulieren und sicherzustellen. Im Rahmen des 5. 

Bundesdeutschen Netzwerktreffen in Husum wurde im September 2011 folgende überarbeitete 

Version verabschiedet:  

 

„              -                           

 er F  st rkt  e bstbestimmung und  e bsthi  e v n  ens hen in der    ia en  rbeit, im 

  hu s stem und im  e htss stem   er F  insistiert au   r  essi ne  es  rbeiten  mit  

und ni ht    r" Adressaten.  

 

1.1 Unab                                                           , s   h  v n den 

 i  e eistungen  reier Tr ger a s au h v n K ntr   au gaben des    ent i hen Tr gers 

s  ie v n den  nteressen der Fami ie   ie K  rdinati n agiert   sungsneutra  und 

unabh ngig v n den K ntr   au gaben des    ent i hen Tr gers und h  t die 

Verfahrensstandards ein.  

1.2 Die Inanspruchnahme einer "privaten Familienzeit" ("Family-only-Zeit") ist 

unabdingbar.  

  rt  erden  hne Fa hkr  te  nts heidungen getr   en,   sungen erarbeitet, 

Be iehungen gek  rt, gest rkt  der er eitert und    ne erste  t   ie  rivate Fami ien eit 

si hert  ami i re  ut n mie gegen ber dem  i  es stem und inner ami i re Trans aren   

 ie Fa hkr  te unterst t en diese   anungen im V r e d dur h k are,   r die 
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Fami ienmitg ieder n t  i he  n  rmati nen hinsi ht i h ihrer   rge, hinsichtlich der 

Leistungen und Potenziale der Familie und durch fachliches Wissen zum Problem, sind 

aber nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt.  

1.3 Die Familie hat ein Recht auf Zustimmung  u dem erarbeiteten   an, s  ern die 

v rher   rmu ierten  indeststandards er    t sind und der   an re htm  ig ist.  

     ie  ur h  hrung des Fami ienrates er   gt a s „ eims ie “   r die Fami ie (Zeit, Ort, 

Teilnehmer, famili re Ku tur, Essen, Sprache).  

1.5 Die Sicherheit aller Teilnehmenden und                               - 

insbesondere die angemessene Beteiligung und die Interessen der Kinder – werden in 

der Vorbereitung mit der Familie erarbeitet.  

1.6  Der erarbeitete Plan muss schriftlich festgehalten  erden und a  en  u Ver  gung 

stehen   er   an beinha tet  rbeitsabs ra hen,   t a    an und einen 

 ber r  ungstermin.  

 

2. Netzwerk- und Gemeinweseneffekt  

Wenn die s  ia en  et  erke mit dem n tigen Wissen, ausreichend  aum und 

tats  h i hem  in  uss ausgestattet  erden, haben sie Unterst t ungs  ti nen  u 

bieten, die das  r  essi ne  e, s  ia staat i he  i  es stem ni ht bereitste  en kann  

 es egen    net der F   r  essi ne  e  i  e   r B rger nnen, damit sie a s 

Unterst t er nnen und a s K  rdinat r nnen mit irken k nnen   u erdem begren t der 

v rherrs hende individua isierende  r b em  sungsansat  der    ia en  rbeit  i  e   t 

auf die Bearbeitung von Problemen und kann dadurch nur geringe zivilgesellschaft i he 

Wirkungen ent a ten  Um dur h individue  e  i  e au h  et  erke und  emein esen  u 

st rken,  ird im F  der  et  erkberei herung v n B rger nnen derse be  te  en ert 

zugesprochen wie der Problembearbeitung.  

 

     er F  tr gt  ur Erweiterung des K                                             

Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der Lebenswelt bei, die v n der Fami ie bestimmt 

 erden  Kinderbetreuung und die  bernahme v n  eisek sten  ird bei Bedar  

 rganisiert  Wenn  emand ni ht  ers n i h ers heinen kann, werden andere Wege der 

Beteiligung gefunden.  

      s s   te eine m g i hst große Vielfalt an K  rdinat ren nnen 

 Fa hkr  tek  rdinat r nnen und  der B rgerk  rdinat r nnen) aufgebaut werden, um 

unterschiedlichen Familien gerecht zu werden. Wann immer m g i h und v n der Fami ie 

er  ns ht, s   te eine K  rdinati n eingeset t  erden, die si h au h in der 

 utters ra he der Fami ie, ihrer  e igi n und Ku tur auskennt, b    eine ku ture  e   he 

zur Familie mitbringt.  

2.3  Familien sollen Kontaktm g i hkeiten  u anderen Fami ien bek mmen und 

Familienmitglieder, die selbst einen Familienrat erfahren haben, sollen Gelegenheit 
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bekommen, bei der strategischen und praktischen Weiterentwicklung des Verfahrens 

"Familienrat" mitzuwirken.  

 

3. Organisationsoptimierung  

 as  e ht v n Fami iengru  en und  emein esen Verant  rtung   r ihre  itg ieder  u 

 bernehmen, hat K nsequen en   r    ia    itik, Sozialplanung und Hilfeangebote. Der 

Familienrat insistiert auf der Wertigkeit und Kompetenz der Lebenswelt und er  rdert 

eine ents re hende F e ibi isierung und    nung des  i  es stems   er Fami ienrat steht 

am   hnitt unkt   is hen  ndividuum und  i  es stem     ne s   en in beide  i htungen 

 irken:  r b em  sungen und  et  erk  rderung bei den betr   enen Fami iengru  en 

au  der einen  eite, mehr  ebens e t rientierung und  assgenauigkeit v n 

Ver a tungsab  u en und damit eine  b  sung der standardisierten  i  e eistungen au  

der anderen Seite.  

 

3.1 Prinzipiell gibt es                                                        ", sondern 

der Familienrat kann                            sozialstaatliche Dienste sein, also ein 

Recht a  er B rger und B rgerinnen au  ein  a imum an  e bstbestimmung, 

 e bstt tigkeit und K   erati n im eigenen  et  erk im K nte t s  ia staat i her 

Unterst t ung, ohne die Selbstbestimmung einzelner Familienmitglieder aufzuheben.  

3.2 Es ist ein ausreichendes Zeit- und Finanzbudget    B  im  i  e  anungsver ahren)   r 

 n  rmati n der  dressaten,   r V rbereitung und  ur h  hrung v n Fami ien  ten 

vorzusehen.  

    K  rdinat r nnen und beau tragende Fa hkr  te m ssen in  hi  s  hie und 

 eth dik des Fami ien ates ges hu t sein   s muss die   g i hkeit  a h i her 

Begleitung der KoordinatorInnen gegeben sein.  

3.4 Der Familienrat ist kein Einzel-Ereignis, sondern ein Prozess von Planung, 

Umsetzung, Evaluation und optimierter Planung.  

    Fami ienr te s   en systematisch evaluiert  erden um  rgebnisse  u d kumentieren, 

um meth dis he Verbesserungen  u erm g i hen und um strukturelle Probleme, die sich 

in individuellen Problemen zeigen, zu identifizieren “   euts hes  et  erk   r 

Familienrat 2011) 
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2.3 FGC und Menschenrechte / Grundrechte 

In Kinderschutzfällen der Jugendwohlfahrt handelt es sich um behördliche oder gerichtlich 

beauftragte Sozialarbeit. In dem Zusammenhang ist die Vereinbarkeit der Interventionen mit der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sowie der UN-Kinderrechtskonvention und deren 

(inter)nationalen Auslegungsgesetzen besonders wichtig. Auch wenn in der vorliegenden 

Materie keine Entscheidungen im Mittelpunkt stehen, die eine öffentliche Behörde und/oder das 

Gericht treffen, ist eine Arbeit im Sinne der Menschenrechte sinnvoll und die Berufung auf diese 

hilfreich.  

Folgende Menschenrechte können als wichtige Personenrechten für 

Entscheidungsfindungsverfahren und Inklusionspläne von Erwachsenen im Kontext der 

Bedarfsorientierten Mindestsicherung angeführt werden:  

 

 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verkündet am 10.12.1948 bei der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris3 

 

Artikel 22  

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch 

darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter 

Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuß der 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die 

freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. 

 

Artikel 25  

Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit 

und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung 

und notwendige soziale Leistungen 

 

Artikel 27 

(1) Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an 

den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen 

Errungenschaften teilzuhaben. 

(2) Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als 

Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. 

 

 

                                                

3
 Siehe http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html am 23.11.2011 

http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html
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 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in der aktuell geltenden, 2000 

proklamierten, 2007 angepassten und seit 2009 durch Artikel 6 des Vertrags über 

die Europäische Union (EUV) ratifizierten Fassung4  

 

Artikel 7 Achtung des Privat- und Familienlebens  

Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung 

sowie ihrer Kommunikation.  

 

Artikel 31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen  

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, si here und 

  rdige  rbeitsbedingungen.  

 

Artikel 33 Familien- und Berufsleben  

  )   er re ht i he,  irts ha t i he und s  ia e   hut  der Fami ie  ird ge  hr eistet.  

  )  Um Fami ien- und Beru s eben miteinander in  ink ang bringen  u k nnen, hat  ede 

 ers n das  e ht au    hut  v r  nt assung aus einem mit der  utters ha t 

 usammenh ngenden  rund s  ie den  ns ru h au  einen be ah ten  utters ha tsur aub 

und auf einen Elternurlaub nach der Geburt oder Adoption eines Kindes.  

 

Artikel 34 Soziale  i herheit und s  ia e Unterst t ung  

  )  ie Uni n anerkennt und a htet das  e ht au   ugang  u den  eistungen der s  ia en 

 i herheit und  u den s  ia en  iensten, die in F   en  ie  utters ha t, Krankheit, 

 rbeitsun a  ,    egebed r tigkeit  der im   ter s  ie bei Ver ust des  rbeits  at es   hut  

ge  hr eisten, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.  

  )  ede  ers n, die in der Uni n ihren re htm  igen W hnsit  hat und ihren  u entha t 

re htm  ig  e hse t, hat  ns ru h au  die  eistungen der s  ia en  i herheit und die 

s  ia en Verg nstigungen na h dem  emeins ha tsre ht und den ein e staat i hen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.  

(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bek m  en, anerkennt und a htet die 

Uni n das  e ht au  eine s  ia e Unterst t ung und eine Unterst t ung   r die W hnung, 

die a  en, die ni ht  ber ausrei hende  itte  ver  gen, ein mens hen  rdiges  asein 

sicherstellen sollen, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.  

 

                                                

4
 Siehe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:DE:PDF am 23.11.2011 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:DE:PDF
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Artikel 35 Gesundheitsschutz  

 ede  ers n hat das  e ht au   ugang  ur  esundheitsv rs rge und au   r t i he 

Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 

Bei der Festlegung und Durch  hrung a  er    itiken und  a nahmen der Uni n  ird ein 

hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.  

 

 

 Anti-Diskriminierungsrichtlinien der EU 

Die Bekämpfung von Diskriminierung bezieht sich auf die in der EU verbotenen 

Ungleichbehandlungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, 

der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Ausrichtung, und findet in den Antidiskriminierungsrichtlinien der EU ihre rechtliche 

Grundlage. 2009 wurden diese auf Bereiche außerhalb des Arbeitsmarktes, wie etwa 

Sozialschutz, Bildung, Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, wie z. 

B. Wohnraum, Transport sowie Gesundheit erweitert.5  

 

 

Diesen Grundsätzen der Diversität zu folgen, bedeutet auch struktureller Benachteiligung  

entgegenzuwirken. Das europäische Jahr der Chancengleichheit 20076 hatte in verschiedenen 

Maßnahmen zum Ziel, Beiträge zu einer gerechteren Gesellschaft zu leisten. Das Engagement 

richtete sich an den politischen Willen zur nachhaltigen Umsetzung der Rechtsvorschriften und 

die Mitwirkung der gesamten Bevölkerung. Die solidarische Gesellschaft war angesprochen.7 

 

Vier Zielsetzungen standen im Vordergrund:  

 „Sensibilisierung für das Recht auf Gleichbehandlung und Nicht-Diskriminierung 

unabhängig vom Geschlecht, "Rasse", ethnischer Herkunft, Religion oder 

Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung  

 Stärkung einer besseren Teilhabe von unterrepräsentierten Gruppen an der Gesellschaft  

 Betonung der Vorteile von Vielfalt aufgrund des Geschlechts, der "Rasse", der 

ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Orientierung  

 Sensibilisierung für gute Beziehungen zwischen allen gesellschaftlichen Gruppierungen, 

insbesondere zwischen jungen  ens hen“  B   K  007: )  

 

                                                

5 
vgl. http://www.rechtslupe.de/europarecht/eu-antidiskriminierungsrichtlinie-38205 am 23.11.2011 

6
 vgl. http://www.chancen-gleichheit.at/ChancenGleichheit/EuropaJahr/default.htm am 23.11.2011 

7 
vgl. http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10314_de.htm am 23.11.2011

 

http://www.rechtslupe.de/europarecht/eu-antidiskriminierungsrichtlinie-38205
http://www.chancen-gleichheit.at/ChancenGleichheit/EuropaJahr/default.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10314_de.htm
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Im Oktober 2008 trat die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung nach 

deren völkerrechtlicher Ratifizierung in Österreich vollinhaltlich in Kraft. Das Übereinkommen 

 ber die  e hte v n  ens hen mit Behinderung tut dies „in der Erkenntnis, dass das 

Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der 

Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und 

umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 

Tei habe an der  ese  s ha t hindern “  B B        r       008) 8 

 

                                                
8
 siehe https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2008_III_155/COO_2026_100_2_483536.html sowie 

http://www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/8/7/3/CH1027/CMS1283153806742/konv_txt_dt_bgbl.pdf am 23.11.2011 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2008_III_155/COO_2026_100_2_483536.html
http://www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/8/7/3/CH1027/CMS1283153806742/konv_txt_dt_bgbl.pdf
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3 Good Practice Recherche  

Die Hauptaufgabe des 1. Arbeitspaketes war eine Recherche zu internationalen Good Practice 

Beispielen auf Basis von Projekt- bzw. Evaluationsberichten. Als erstes Ergebnis dieser 

Recherche kann festgehalten werden, dass zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise  auf einen 

Einsatz von FGC in arbeitsmarktpolitischen Projekten in Europa, USA, Canada und Neuseeland 

gefunden werden konnten. Ergänzend zu einer umfassenden Literaturrecherche bot sich im 

Rahmen eines internationales FGC-Kongresses9 in Utrecht (Niederlande) Ende Oktober 2011 

die Möglichkeit, erfahrende FGC-KoordinatorInnen wie TheoretikerInnen zu befragen und sich 

Wissen über die Einsatzfelder von FGC anzueignen.  

 

Auf Basis dieser Erkenntnis wurde die Good Practice Recherche auf die Implementierung und 

Evaluierung von FGC in neuen Handlungsfeldern mit der Zielgruppe Erwachsene im 

Allgemeinen ausgeweitet. Im folgenden Kapitel werden beispielhaft ein Projekt aus England 

sowie eine Studie aus Norwegen vorgestellt.  

 

 

3.1 Pilotprojekt FGC bei Gewalt an älteren Menschen 

(Großbritannien) 

Die Organisation Daybreak10 wurde 1999 in Hamsphire, eine an der Südküste Englands 

gelegenen Grafschaft, gegründet und bietet seit 2000 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Familiengruppenkonferenzen in dieser Region, später auch in anderen Teilen Englands, an. 

Das Angebot umfasste zunächst Familiengruppenkonferenzen für KlientInnen der 

Jugendwohlfahrt, bereits 2001 wurden erstmals in Europa auch Familiengruppenkonferenzen in 

Fällen häuslicher Gewalt (in Form von physischer, psychischer, sexualisierter, finanzieller oder 

sozialer Gewalt) konzipiert und durchgeführt. Voraussetzung für die Durchführung von 

Familiengruppenkonferenzen ist hierbei jedoch, dass zumindest ein Kind direkt oder indirekt von 

häuslicher Gewalt betroffen ist. Als ÜberweiserInnen können dabei sowohl ProfessionistInnen 

verschiedener (wohlfahrts-)staatlicher wie privater Einrichtungen im Sozialraum 

(SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen, PädagogInnen, PolizistInnen,...) als auch Betroffene bzw. deren 

FreundInnen, Bekannte oder Familienangehörige fungieren. Dies galt seitens der 

Verantwortlichen als Erfolgskriterium für das Verfahren FGC im Kontext häuslicher Gewalt: 

                                                

9
 Tagungsdokumentation siehe http://www.familygroupconference2011.eu/en/congress-material/  

10  er  ame stammt v n der  berset ung des ma ris hen W rtes „ ua -te-ata-tu“, Tite  des im September  988 erste  ten „ e  rt 
of the Ministerial Advisory Committee on a Maori Perspecitve for the Department of Social Welfare“, welcher Grundlage für die 
Einführung und gesetzliche Verankerung von FGC in Neuseeland war.  

http://www.familygroupconference2011.eu/en/congress-material/
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„With additi na   unding  r m the Chi dren’s Fund the  r  e t is n   ab e t  take re erra s that 

come directly from the community. This inevitably helps the project to work with families at a 

time when prevention is possible as well as in situations of  risis “ (Daybreak 2011:o.S)  

Ziel der Anwendungen dieses Verfahres bei Fällen häuslicher Gewalt ist, mit der Zustimmung 

der Opfer das Thema im eigenen sozialen Netzwerk meist erstmals zur Sprache zu bringen, um 

Unterstützung zu ermöglichen, welche bei Bedarf durch Angebote professioneller HelferInnen 

ergänzt werden. Die von den Familien ausgearbeiteten Pläne mussten dabei die Sicherheit aller 

Betroffenen gewährleisten. 

 

Im Jahr 2007 wurde das Angebot an Familiengruppenkonferenzen erstmals dezidiert auf die 

Zielgruppe betreuungsbedürftige Erwachsener (vulnerable adults) ausgeweitet und ging somit 

weg vom Kontext der Jugendwohlfahrt bzw. die Kindeswohlsicherung und den damit 

verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen. In einem dreijährigen Pilotprojekt (2007-2009) 

des Daybreak Bluebird Programmes wurden Familiengruppenkonferenzen bei Gewalt an älteren 

Menschen11 aus Hampshire, Southampton, Portsmouth und Isle of Wight (siehe Abb. 3) 

konzipiert, durchgeführt und begleitend (intern) sowie abschließend (intern sowie extern) 

evaluiert. 

 

                                                

11
 “  sing e  r re eated a t  r  a k    a  r  riate a ti n    urring  ithin any relationship where there is an expectation of trust, 

which causes harm or distress to an older  ers n”  vg   Ta  er  0  : ) 
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Abbildung 3: England-Karte mit rot markierter Projektregion Hampshire, Southampton, Portsmouth und 

Isle of Wight (Quelle: Wikimedia Urheber „Tubs“
12

 + eigene Bearbeitung) 

 

Finanziell gefördert wurde dieser Pilotversuch von Comic Relief, einer britischen 

Wohltätigkeitsorganisation. Die festgelegte Zielgruppe umfasste dabei ältere Menschen  (50 

Jahre), welche Gewalt durch Familienangehörige oder andere Menschen im sozialen Nahrraum 

erleiden. Die Pflegebedürftigkeit der älteren Menschen war keine Grundvoraussetzung, 

hinsichtlich der Form der Gewalt (siehe oben) gab es keine Einschränkungen und eine 

Überweisung war auch bei vermuteter sowie potentieller Gewalt möglich. Als ÜberweiserInnen 

konnten sich, wie bereits bei Fällen häuslicher Gewalt beschrieben, sowohl Professionisten, 

also auch Betroffene und Mitglieder deren sozialer Netzwerke an die Organisation wenden. 

Datengrundlage für die Darstellung dieses Pilotprojekts sind der interne Evaluationsbericht, die 

Tei nahme am W rksh   „Using Fami    r u  C n eren es t  address   der  buse“ im 

Rahmen des European Congress on Family Group Conference vom 19.-21.10.2011 in Utrecht 

  ieder ande), die  0 0 v n  a break  r du ierte  V  „Fami    r u  C n eren es   r  du ts“ 

sowie der persönliche Austausch mit der Projektverantwortlichen des Daybreak Bluebird 

Programmes, Linda Tapper, in Utrecht und per Email. 

 

 

                                                

12
 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hampshire_in_England_%28%2Bceremonial_areas%29.svg&filetimestamp=2011 

1128225148  am 10.11.2011 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hampshire_in_England_%28%2Bceremonial_areas%29.svg&filetimestamp=20111128225148
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hampshire_in_England_%28%2Bceremonial_areas%29.svg&filetimestamp=20111128225148
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3.1.1 Vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Pilotprojektes 

Die ersten 6 Monate des Pilotprojektes dienten der Implementierung des Verfahrens in 

Hamsphire. Dazu wurde in einem ersten Schritt ein Lenkungsausschuss mit allen relevanten 

StakeholderInnen der Projektregion gegründet, bestehend aus Verantwortlichen von Daybreak, 

der Projektleiterin des Daybreak Bluebird Programmes, des Sozialamtes und von Age Concern 

Hampshire, einer sozialen Einrichtung für ältere Menschen. Dieser Ausschuss kam während der 

gesamten Projektlaufzeit zweimal pro Monat zusammen. 

 

Die Hauptaufgaben umfassten zu Projektbeginn folgende Punkte: 

 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Produktion von Broschüren) und Bekanntmachung des 

Pilotprojektes bei potentiellen ÜberweiserInnen 

 Ausarbeitung eines Kriterienkatalogs für Überweisungen 

 Ausarbeitung von Überweisungs- und Feedbackformularen 

 Vorbereitung der KoordinatorInnen für die Arbeit mit älteren Menschen 

 Ausarbeitung und Durchführung von Trainings für potentielle ÜberweiserInnen 

 Implementierung eines monatlichen Jour fixe für KoordinatorInnen zum 

Erfahrungsaustausch 

 Bekanntmachung des Verfahrens bei der Zielgruppe / potentiell Betroffenen durch 

Workshops bei Einrichtungen für ältere Menschen 

 

 ie K  rdinat r nnen,  e  he bereits  ang  hrige  r ahrung mit F C im „k assis hen“ 

jugendwohlfahrtlichen Kontext hatten, meldeten sich freiwillig für die Teilnahme am Pilotprojekt 

und  aren „enthusiasti  ab ut intr du ing Fami    r u  C n eren es t  a di  erent age gr u  

with different problems, different family structures, and within a di  erent  ega   rame  rk “ 

(Daybreak 2010a:5)  

 

 

3.1.2 Statistische Informationen 

Im Projektzeitraum kam es bei einer geplanten Anzahl von 90 Überweisungen zu 64 

erfolgreichen Überweisungen von insgesamt 90 älteren Menschen, dh. in einem Drittel der Fälle 

war mehr als eine ältere Person von Gewalt betroffen. Überweisungen kamen in 54 Fällen von 

SozialarbeiterInnen, 7 Mal von der Polizei, 2 Mal direkt von der Familie (inklusive dem Opfer 

selbst) und einmal von einer anderen, nicht näher beschriebenen Person oder Stelle. Die 

Anlassfälle für Überweisungen umfassten dabei emotionale oder psychologische Gewalt (68 

Fälle), physische Gewalt (32), finanzielle Gewalt (28), Vernachlässigung (20) sowie sexuelle 

Gewalt (1), wobei eine Person Opfer mehrerer unterschiedlicher Gewaltarten sein konnte.  
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Von den 64 Überweisungen kam es in 44 Fällen (69%) zu der Durchführung einer 

Familiengruppenkonferenz für 65 ältere Menschen. In 32 Fällen (73%) fand auch eine 

Folgekonferenz statt.  

 

 

3.1.3 Übernahme in das Regelangebot 

Das Angebot wurde seit Ende des Pilotprojektes mit der finanziellen Förderung  der für die 

Region Hampshire zuständigen Bezirksverwaltung weitergeführt und in einigen Regionen 

seitdem auf betreuungsbedürftige Erwachsene (vulnerable adults) ab 18 Jahre ausgeweitet. 

 

 

 

3.1.4 Erfolgsfaktoren 

Zusammenfassend identifizierte die Projektleiterin folgende, für die erfolgreiche 

Implementierung vorranging bedeutsame Faktoren (vgl. Tapper 2011): 

 Die aktive, motivierende und unterstützende Rolle der (potentiellen) ÜberweiserInnen ist 

ein wichtiger Erfolgsfaktor für FGC 

 Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Parteien (Organisationen, SozialarbeiterInnen, 

KlientInnen) die Ziele und den Prozess von FGC verstehen und die jeweilige Rolle und 

Aufgaben klar kommuniziert und bekannt sind 

 Bereits die Vorbereitungsphase ist eine Intervention, welche viele Prozesse in Bewegung 

setzt und im Netzwerk der KlientInnen Handeln initiiert, auch wenn es schlussendlich zu 

keinem Familienrat kommt 

 FGC braucht einen festgelegten Platz im Betreuungsverlauf 

 Betreuung/Supervision und Unterstützung für ÜberweiserInnen sowie KoordinatorInnen; 

ein Mandat auf Vorstandsebene ist notwendig 
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3.2 Evaluationsstudie FGC bei SozialhilfebezieherInnen (Norwegen) 

Hinsichtlich einer möglichen Adaptierung des Verfahrens FGC für arbeitsmarktpolitische 

Projekte zeigt sich die Evaluationsstudie norwegischer ForscherInnen als besonders 

interessant. Auch in Norwegen wird FGC seit längerem im Jugendwohlfahrtsbereich angeboten 

und seit 2007 in einem fünfjährigem Projekt in allen 5 Regionen des Landes in diesem Bereich 

implementiert. Seit 2008 gibt es – ähnlich wie in den Niederlanden und England - Versuche, 

FGC auch in anderen Kontexten, insbesondere mit Erwachsenen anzuwenden, beispielsweise 

in Fällen häuslicher Gewalt, mit obdachlosen Menschen und pflegebedürftigen älteren 

Menschen. FGC zielt dabei darauf ab, den KlientInnen ein besseres Verständnis für ihre 

aktuelle Situation zu ermöglichen und ihr soziales Netzwerk (wieder) zu aktivieren, um bei der 

Lösung konkreter Problemelagen als Ressource zur Verfügung zu stehen. (vgl. Malmberg-

Heimonen 2011:951,  European FGC Network 2008:6f). 

Eine genauere Auseinandersetzung mit der (Aus-)Wirkung und den Ergebnissen von FGC gibt 

es jedoch selten, insbesondere in der Anwendung mit Erwachsenen fehlen solche 

Untersuchungen, was norwegische ForscherInnen des Oslo University College als Anlass für 

eine dreijährige (2007-2010) randominisierte kontrollierte Evaluationsstudie der Effekte von FGC 

hinsichtlich der sozialen Unterstützung und psychischen Gesundheit von 

SozialhilfebezieherInnen nahmen. Anders als bei dem ersten vorgestellten Projekt von 

Daybreak (vgl. Kapitel 3.1) stand in dieser Studie also nicht die Implementierung von FGC in 

einem bestimmten Handlungsfeld im Vordergrund, es galt vielmehr die Wirkung von FGC im 

Vergleich mit anderen, bislang üblichen Beratungs- und Betreuungskonzepten zu erforschen. 

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: Oktober 2011) wird das Verfahren nicht in den norwegischen 

kommunalen Sozialämtern angewandt, inwiefern es Implementierungsbestrebungen bzw. –

konzepte gibt, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. 

 

3.2.1 Studiendesign 

In einer randominisierten Kontrollstudie wurde das Verfahren FGC bei Menschen, welche seit 

mehr als 6 Monaten Sozialhilfe beziehen (=LangzeitbezieherInnen), angewandt und hinsichtlich 

einer Wirkung auf die soziale Unterstützung und psychische Gesundheit hin evaluiert. Dazu 

wurden zwei Gruppen gebildet: eine Kontrollgruppe, welche die für SozialhilfebezieherInnen 

übliche (freiwillige) Unterstützung und Beratung bekam sowie eine Interventionsgruppe, bei der 

zusätzlich FGC angewandt wurde. Folgende Hypothesen sollten überprüft werden: 

 Der Prozess von FGC steigert die soziale Unterstützung und sozialen Ressourcen der 

TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe im Vergleich zu den TeilnehmerInnen der 

Kontrollgruppe 

 Der Prozess von FGC steigert die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen der 

Interventionsgruppe im Vergleich zu den TeilnehmerInnen der Kontrollgruppe 
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 Der Prozess von FGC reduziert den Leidensdruck, Angstzustände und Depression 

bei TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe im Vergleich zu TeilnehmerInnen der 

Kontrollgruppe 

 

Soziale Unterstützung wurde anhand von zwei Skalen erhoben: 

 „ m ti ne  e s  ia e Unterst t ung“ mit den Fragen „ aben  ie  emanden, mit dem  ie 

reden k nnen,  enn  ie traurig  der de rimiert sind?“, „ aben  ie  emanden, der  hnen 

 uh rt?“, „ aben  ie  emanden, bei dem  ie gan   ie se bst sein k nnen?“ und „ aben 

 ie  emanden, dem  ie am  er en  iegen?“ und einer   n tei igen  nt  rtska a v n 

„ berhau t niemanden“ bis „vie e   ens hen)“  

 „   ia e  ess ur en“ mit den Fragen „Wie ein a h k nnen  ie  i  e v n  a hbarn 

bek mmen,  a  s  ie diese ben tigen   rden?“, „Wie vie e  ers nen sind  hnen s  nahe, 

dass Sie bei schwerwiegenden Problemen auf sie zäh en k nnen?“ und „Wie vie  

 nteresse  eigen andere  ens hen an dem  as  ie tun?“ 

  

Zufriedenheit  urden anhand der Frage „   es in a  em,  ie  u rieden sind  ie a  gemein mit 

 hrem  eben?“ erh ben  

Psychische Beeinträchtigungen  urden mitte s    dberg’s General Health Questionnaire13 

(Screeningfragebogen) abgefragt, psychologische Symptome mittels der Hopkins Symptoms 

Checklist on Anxiety and Depression. Weitere Aspekte wie Chronische Erkrankungen, 

Alkoholkonsum und die ökonomische Situation wurden mit jeweils einer Frage erhoben. 

 

Ein Fragebogen mit all diesen Items wurde dreimal während der gesamten Studie eingesetzt, 

einmal zu Beginn des Auswahlprozesses der TeilnehmerInnen (T1), in der Kontrollgruppe nach 

weiteren 12 Wochen (T2) bzw. der Interventionsgruppe zwei Wochen nach der Konferenz (T2) 

sowie für alle TeilnehmerInnen 12 Monate nach T1 (T3). 

 

In zwei großen Kommunen Norwegens – Oslo und Bergen – wurden insgesamt 395 

SozialhilfebezieherInnen, welche seit mehr als 6 Monaten Sozialhilfe erhielten, dazu eingeladen, 

an der Kontrollstudie teilzunehmen. 149 davon füllten einen Erhebungsfragebogen und eine 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie aus und wurden in die Studie 

aufgenommen. Zwei Drittel der TeilnehmerInnen (96) wurden der Interventionsgruppe,  ein 

Drittel (53) der Kontrollgruppe zugeordnet.  

 

In der Interventionsgruppe konnte bei 41 TeilnehmerInnen der komplette FGC-Prozess 

(Vorbereitung + Durchführung einer Konferenz) durchgeführt werden, bei 23 TeilnehmerInnen 

                                                

13
 in einer gek r ten, s genannte „   -  “-Version, siehe auch  

http://www.mapi-trust.org/services/questionnairelicensing/cataloguequestionnaires/52-GHQ   

http://www.mapi-trust.org/services/questionnairelicensing/cataloguequestionnaires/52-GHQ
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kam es zu einem Abbruch noch während der Vorbereitungsphase (beispielsweise aufgrund 

eines Spitalsaufenthaltes, einer Inhaftierung oder Krankheit) und 32 TeilnehmerInnen verließen 

von sich aus die Studie.  

 

Basierend auf Informationen der Fragebögen war der einzig signifikante Unterschied zwischen 

jenen TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe, welche den FGC Prozess abgeschlossen 

haben und jenen, wo es zu einem Abbruch bzw. Ausstieg kam, die Häufigkeit des 

  k h  k nsums innerha b eines   nates: „Th se  h   ai ed t    m  ete the FGC intervention 

had been inebriated more often over the previous month than those who completed the FGC 

 r  ess “   a mberg-Heimonen 2011:955)  

 

 

3.2.2 Demographische Informationen zu den StudienteilnehmerInnen 

 

Unter den 149 TeilnehmerInnen waren 62% Männer und 38% Frauen. Das wichtigste 

Auswahlkriterium der StudienteilnehmerInnen war ein mindestens 6 monatiger Bezug von 

Sozialhilfe, ihre ermittelte durchschnittliche Arbeitslosigkeit innerhalb der vergangenen 5 Jahren 

lag bei 3 Jahren und 2 Monaten. Die überwiegende Mehrheit war alleinstehend14 (93%), nur 7% 

war verheiratet oder lebte mit einem Partner / einer Partnerin in einem gemeinsamen Haushalt.  

 

Über die Hälfte (52%) der TeilnehmerInnen verfügten über keine abgeschlossene 

Berufsausbildung. 36% hatten einen Pflichtschulabschluss, 12% einen Hochschulabschluss. Auf 

die Frage nach den aktuellen Problemlagen wurden am häufigsten eine schlechte bis sehr 

schlechte finanzielle Situation (78%), chronische Erkrankungen (68%) und 

Suchtmittelabhängigkeit (26%) genannt. (Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

3.2.3 Ergebnisse 

In der Folge werden die Ergebnisse der Evaluationsstudie dargestellt, beginnend mit den 

Erfahrungen der TeilnehmerInnen selbst am FGC-Prozess. Anschließend werden die 

(kurzfristigen) Effekte von FGC hinsichtlich der sozialen Unterstützung und psychischen 

Gesundheit der TeilnehmerInnen vorgestellt. 

 

                                                

14
 Single, geschieden oder verwitwet 
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3.2.3.3 Erfahrungen der TeilnehmerInnen am FGC Prozess 

Die durchschnittliche Dauer des FGC-Prozesses betrug 14 Wochen, gemessen von jenem Tag, 

an welchem die StudienteilnehmerInnen den Eingangsfragebogen ausgefüllt haben bis zu dem 

Tag, an welchem die Konferenz stattfand. (vgl. Malmberg-Heimonen 2011:961ff) Die 

durchschnittliche Arbeitszeit des Koordinators / der Koordinatorin betrug 24.3 Stunden pro 

TeilnehmerIn, davon 18.3 Stunden für die Vorbereitung der Konferenz, 4.2 Stunden für die 

Konferenz selbst sowie 1.7 Stunden im Anschluss an die Konferenz.  

 

In der Vorbereitungsphase wurden von den TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe 

durchschnittlich 3,6 Fragen formuliert (insgesamt 230), welche in der privaten Phase der 

Konferenz behandelt werden sollten, und umfassten folgende Themenbereiche: 

 FreudInnen und Familie 

 Freizeitaktivitäten 

 Finanzielles und Strukturelles 

 Wohnsituation 

 Arbeit 

 Isolation/Vereinsamung 

 Selbstvertrauen 

 Alkohol und Drogen 

 Krisensituationen 

 

Die meistgestellte Frage der TeilnehmerInnen war nach Möglichkeiten tagsüber aktiver zu 

werden15, wohingegen konkrete Fragen, wie eine Arbeitsstelle gefunden werden kann, weniger 

relevant waren. Diese Daten müssen jedoch Kontext der Langzeitarbeitslosigkeit sowie der 

chronischen Erkrankungen des Großteils der TeilnehmerInnen betrachtet werden, weshalb der 

Wunsch der TeilnehmerInnen nach einem geregelten, neu strukturierten Tagesablauf als ersten 

Schritt in eine langfristige Inklusion nicht nur, aber auch am Arbeitsmarkt zu betrachten ist. 

 

Zu den 41 Konferenzen wurden durchschnittlich 4.8 Personen eingeladen, wovon 3.9 später 

auch tatsächlich teilnahmen. Insgesamt nahmen an allen Konferenzen 165 Personen teil, 44% 

davon waren FreundInnen, 16% waren Eltern, ebenfalls 16% waren Geschwister und 17% 

waren andere Verwandte wie Großeltern, Schwiegereltern, Cousinen und Cousins, Tanten oder 

Onkel. 3 % der KonferenzteilnehmerInnen waren Kinder der KlientInnen, 2% EhepartnerInnen 

                                                

15
 „     an   be  me m re a tive during the da ?“ (Malmberg-Heimonen 2011:964) 
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bzw. LebensgefährtInnen16 und ebenfalls 2% ehemalige ArbeitskollegInnen oder 

ArbeitgeberInnen. 

 

 

 

Tabelle 1: TeilnehmerInnen des sozialen Netzwerks 

 

In der 1. Phase der Konferenz – der Informationsphase17 – wurden – wie bei den 

TeilnehmerInnen des sozialen Netzwerks mit dem Einverständnis der Klientin / des Klienten - 

weiters 65 professionelle HelferInnen eingeladen, welche alle teilnahmen. Einen Überblick über 

die einzelnen Professionen gibt Tabelle 2. 

 

 

                                                

16
 Nur 7% aller StudienteilnehmerInnen waren verheiratet bzw. lebten mit einem Partner / einer Partnerin in einem gemeinsamen 

Haushalt, vgl. Kapitel 3.2.2 
17

 vgl. Abbildung 2 
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Tabelle 2: Teilnahme von professionellen HelferInnen 

 

 

Entlang einer fünfteiligen Skala beurteilten die TeilnehmerInnen ihre Erfahrung mit dem 

gesamten FGC-Prozes, welcher insgesamt sehr positiv bewertet wurde: 81% machen gute oder 

sehr gute Erfahrungen während der Vorbereitungsphase, 82% waren sehr zufrieden mit der 

Arbeit des Koordinators / der Koordinatorin. 78% erklärten, dass sie die Konferenz selbst als gut 

bis sehr gut erlebten und ihre zuvor formulierten Fragen mit dem sozialen Netzwerk besprochen 

und ein Plan erarbeitet wurde, der mit diesen Fragen genau übereinstimmte.  

 

 

3.2.3.4 Effekte von FGC hinsichtlich der sozialen Unterstützung und psychischen 

Gesundheit der TeilnehmerInnen 

 

Im Vergleichszeitraum zeigte sich ein signifikanter Anstieg der sozialen Unterstützung und 

sozialen Ressourcen bei den TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe, nicht jedoch bei der 

Kontrollgruppe. Ähnliche Ergebnisse liegen für die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen vor. Bei 

den TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe wurde im Zeitraum zwischen dem Ausfüllen des 

ersten Erhebungsbogens (T1) und dem Ausfüllen des Fragebogens zwei Wochen nach der 

Konferenz (T2) eine signifikante Abnahme des Leidensdrucks, von Angstzuständen und 

Depressionen festgestellt, wohingegen sich im Vergleichszeitraum (T1-T2) keine 

aussagekräftige Veränderungen bei der Kontrollgruppe zeigten. 
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Tabelle 3: Effekte von FGC (Malmberg-Heimonen 2011:963) 

 

 

Wie Tabelle 3 zeigt, kam es bei allen 5 abgefragten Variablen (Emotionale soziale 

Unterstützung, Soziale Ressourcen, Zufriedenheit, psychische Beeinträchtigung sowie 

Angstzustände und Depressionen) zu messbar positiven Veränderungen bei der 

Interventionsgruppe. Die maßgeblichsten Interventionseffekte von FGC wurden in den 

Bereichen Zufriedenheit, psychische Beeinträchtigung und Angstzustände/Depressionen 

festgestellt.  

Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um kurzfristige Effekte von FGC18, weitere 

Untersuchung über die langfristigen Effekte sind notwendig, um hier gesicherte Aussagen 

treffen zu können. 

 

                                                

18
 Der T2-Fragebogen der Interventionsgruppe wurde zwei Wochen nach der Konferenz ausgeschickt und durchschnittlich 6 

Wochen nach der Konferenz ausgefüllt retourniert. 
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4 Umsetzungs- und Adaptionsempfehlungen 

Ergänzend zu der Best Practice Recherche wurden im September und Oktober 2011 

leitfadengestützte19 ExpertInneninterviews20 mit ausgewählten VertreterInnen der 

Trägerorganisationen von FAIRnetzt geführt, um für die Bearbeitung dieses und der noch 

folgenden Arbeitspakete einen konkreteren Einblick in das Handlungsfeld zu erhalten. Auf 

Grundlage dieser und der in Kapitel 3 dargestellten Erfahrungen bei der Implementierung von 

FGC in einem neuen, innovativen Handlungs e d und   sge  st v n einem „t  is hen“ 

Jugendwohlfahrts-Kontext sowie der Studienergebnisse zu den Wirkfaktoren von FGC mit 

erwachsenen KlientInnen erscheint eine Einführung von FGC für KlientInnen von FAIRnetzt als 

sinnvolle bedarfs- und ressourcenorientierte, partizipatorische Ergänzung des bisherigen 

Unterstützungsangebots in arbeitsmarktpolitischen Projekten.  

 

FGC ist auch abseits eines gesetzlich definierten Auftrages, wie es bei behördlichen 

Maßnahmen bei Fällen von Kindeswohlgefährdung der Fall ist, erfolgreich und wird von den 

KlientInnen als Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Lösungsfindung innerhalb ihres sozialen 

 et  erks angen mmen: „Prinzipiell gibt es                                                   

     ", sondern der Familienrat kann                            sozialstaatliche Dienste sein, 

also ein Recht a  er B rger und B rgerinnen au  ein  a imum an  e bstbestimmung, 

 e bstt tigkeit und K   erati n im eigenen  et  erk im K nte t s  ia staat i her Unterst t ung, 

ohne die Selbstbestimmung ein e ner Fami ienmitg ieder au  uheben “   euts hes  et  erk   r 

Familienrat 2011:4) 

 

Netzwerkaktivierung mittels FGC ermöglicht insofern die Realisierung des von den 

AuftraggeberInnen formulierten Ziels, BezieherInnen von bedarfsorientierter Mindestsicherung 

dem Arbeitsmarkt näher zu bringen, als dieses nicht alleine durch Schulungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen erreicht werden kann: Insbesondere bei KlientInnen, welche über 

einen längeren Zeitraum ohne Beschäftigungsverhältnis sind, zeigen sich eine Vielzahl an 

Defiziten, welche eine Erwerbstätigkeit bzw. einen (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt 

zusätzlich erschweren oder gar verhindern. Gefragt nach Vermittlungshemmnissen außer einer 

beruflichen Qualifikation bzw. Ausbildung der KlientInnen von FAIRnetzt sowie des 

Vorgängerprojektes MOSAIK nannten die InterviewpartnerInnen folgende Faktoren: 

                                                

19
 Leitfaden siehe Anhang 

20 
Die Bezeichnung "ExpertIn" ist grundsätzlich vom jeweiligen Forschungsinteresse abhängig. Für den vorliegenden Bericht wurde 

auf die Definition von Meuser/Nagel zurückgegriffen, wonach ExpertInnen "selbst Teil des Handlungsfeldes sind, das den 
Forschungsgegenstand ausmacht" (Meuser/Nagel 2005:73). Gemäß Gläser/Laudel (2006:67) verfügen ExpertInnen neben 
Erfahrungswissen im jeweiligen Tätigkeitsbereich auch über Entscheidungs- und Handlungsbeteiligung sowie der Fähigkeit, diese 
(forschungsrelevanten!) Erfahrungen,  nts heidungen und  and ungen rek nstruktiv  u er  utern. Der ExpertInnenstatus impliziert 
damit eine Innensicht auf Praktiken, Entscheidungsprozesse und strukturelle Abläufe im interessierenden Forschungsfeld.
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 Psychische Beeinträchtigungen 

 Gesundheitliche Beeinträchtigungen 

 Suchterkrankungen 

 Soziale Exklusion 

 

Wie aus der Best Practice Recherche eindeutig hervor geht, ist das Verfahren FGC in der Lage, 

in allen diesen Bereichen Veränderungsprozesse bei gleichzeitiger Stärkung des eigenen 

sozialen Netzwerks zu initiieren. Das Projekt FAIRnetzt richtet sich an Personen, die 

Notstandshilfe bzw. Bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen und aufgrund starker 

Vermittlungseinschränkungen erschwerte Chancen auf Integration in den Arbeitsmarkt haben. 

Mit Verweis auf die Vorgängerprojekte sowie den ersten Erfahrungen mit FAIRnetzt zeigt sich, 

dass den TeilnehmerInnen der Projekteinstieg – wenngleich dieser unter den Voraussetzungen 

der Freiwilligkeit stattfindet – nur sehr langsam und schrittweise gelingt, was durch die variablen 

wöchentlichen Arbeitsstunden und in der Folge eine bed r nis rientierte  teigerung der 

Anforderungen im Arbeitstraining auch ermöglicht wird. Als Gründe dafür werden aufgrund 

 anger  eiten der  rbeits  sigkeit „ver  ren“ gegangene Tagesstrukturen, v n  iederh  ten 

Misserfolgserfahrungen geprägte Demotivation, was wiederum zu einem eingeschränkten 

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen führt, sowie fehlende unterstützende familiäre 

Rahmenbedingungen genannt.  

„Ja diese Zeit, der Zeitfaktor, das funktioniert alles nicht mehr. Und dass die Leute 

überhaupt in der Früh pünktlich um 8 wo sein sollen, ist für manche kaum mehr 

vorstellbar, weil sich bei den Personen alles verschoben hat. Und nicht weil sie nicht 

wollen, sondern es geht einfach nicht. Da brauchen sie Unterstützung, um wieder in den 

Tagesrhythmus zu k     .“ (Interview 2 Z 65-69) 

„Dann ist natürlich das Selbstbewusstsein völlig weg. Also was trauen sich die Menschen 

noch zu, nämlich fast nix mehr. Sie haben Angst vor den Anforderungen, und wenn 

jemand sehr lang arbeitslos ist, hat er sehr viele Misserfolge erlebt, ist sehr häufig 

gescheitert. Immer wieder ist was probiert worden, eine Kursmaßnahme nach der 

anderen, weil die regionale Geschäftsstelle hat die Person sicher schon mehrfach 

versucht zu vermitteln, oder einen Kurs angeboten und die Person hat sehr viele 

Misserfolgserlebnisse. Also, diese Menschen die haben schon massive 

E              ,          U        z             z             .“ (Interview 4 Z 39-

45) 

 

Aus den Interviews geht hervor, dass die ersten ein bis zwei Monate im Projekt durch sehr 

intensive psychosoziale Betreuung und Beratung (rechtliche Beratung, finanzielle 

Grundsicherung, medizinische Abklärungen) gekennzeichnet sind. In dieser Eingangsphase 

stehen das gegenseitiges Kennenlernen und vertrauensbildende, motivierende Maßnahmen im 

Mittelpunkt, welche begleitet werden durch in den einzelnen Einrichtungen unterschiedliche, 

derzeit noch nicht standardisierte Assessment- und Anamneseinstrumente.  
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„D      ’  j              z   D    ,                       ,               ,         

das Schöne an dem Projekt (...) FAIRnetzt, du hast 6 Monate Zeit, diese Personen 

kennen zu lernen. Mit den schönen Seiten, natürlich auch mit den problematischen 

Seiten. Du hast nicht den Vermittlungsdruck, sondern du hast wirklich die Möglichkeit 

dahinter zu schauen, mit den Leuten in langsamen Schritten zu schauen, (...) und dass 

    L          Z               z        .“ (Interview 5 Z 169-175) 

 

Aus Sicht der ExpertInnen und der Logik des Verfahrens FGC folgend wird es den fallführenden 

SozialarbeiterInnen, PsychologInnen bzw. PersonalentwicklerInnen (=ÜberweiserInnen im FGC-

K nte t) erst na h  bs h uss dieser an  ng i hen „Kennen ern hase“ m g i h sein, im  in e  a   

und mit dem notwendigen Grundwissen über das Verfahren zu entscheiden, ob ein Familienrat 

einer Projektteilnehmerin bzw. einem Projektteilnehmer vorgeschlagen wird oder nicht. (vgl. 

Abb. 1) Hinzu kommt, dass die ProjektteilnehmerInnen selbst in der Lage sein müssen, konkrete 

Anliegen – beispielsweise in Form von Unterstützungsbedarf – zu formulieren, welche bei der 

Familienkonferenz thematisiert werden sollen. Auch in dieser Hinsicht erscheint es sinnvoll, das 

Angebot eines Familienrates nach einer Einschätzung bzw. ggfs. Stärkung von sozialen 

Kompetenzen wie Selbstwertgefühl oder Kommunikationsfähigkeit zu setzen. 

 

Einen zentralen Stellenwert wird im weiteren Projektverlauf die Auseinandersetzung mit bzw. die 

Suche nach einem kontextuell passenden wording für das Verfahren FGC im 

arbeitsmarktpolitischen Kontext sein. Geplant ist hierbei ebenfalls, die einzelnen 

ProjektträgerInnen einzubeziehen. Einen Adaptionsbedarf des Verfahrens selbst gibt es nicht, 

es bedarf jedoch einer Einpassung in die Projektlogik der arbeitsmarktpolitischen Projekte, 

hinsichtlich der Überweisung und der Auftragsformulierung an die Konferenz. Ferner zeigte die 

Best Practice Recherche eindeutig, dass ein Grundwissen der (potentiellen) ÜberweiserInnen 

über das Verfahren und eine klare Abklärung der eigenen Rolle im Prozess essenziell für eine 

erfolgreiche Überweisung ist.  

 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass basierend auf den Erkenntnissen dieses ersten 

Arbeitspakets unserer Einschätzung nach eine Einführung von FGC als fakultatives, freiwilliges 

Zusatzangebot für arbeitsmarktferne Personen als sinnvolle bedarfs- und ressourcenorientierte, 

partizipatorische Ergänzung des bisherigen Unterstützungsangebots in arbeitsmarktpolitischen 

Projekten ist. Wir empfehlen daher, das Pilotprojekt wie im Anbot beschrieben weiterzuführen. 

Der nun folgende Projektschritt (Arbeitspaket 2) umfasst die Konzipierung und Durchführung 

einer Schulung für interessierte, potentielle ÜberweiserInnen und/oder KoordinatorInnen sowie 

den Ergebnissen der Best Practise Analyse folgend eine projektinterne 

„ n  rmati nskam agne“,  e  he gg s  au h die  egi nalteams einschließt, in welchen die 

Beschäftigungsprojekte eingebunden sind, sowie die Erarbeitung von Informationsmaterial für 

die KlientInnen von FAIRnetzt.  
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6 Anhang 

I    v   l    ad   „N       a   v          a       a     l         K    x “ 

 

Laufende Nr.:  

Datum:  

Zeit:  

Ort:  

Interviewerin:  

InterviewpartnerIn:  

Organisation:  

 

0. Türöffner 

  n  rmati nen  um  r  ekt „ et  erkaktivierung im arbeitsmarkt   itis hen K nte t“ 

 Informationen zur Methode ExpertInneninterviews / Best Practise Analyse 

 Informationen zum Interview (Dauer, Einverständnis Aufzeichnung, Anonymität) 

 

 

1. Sachfragen 

 Aufgabenbereich in Organisation? 

 Wer sind KlientInnen? Gruppierung möglich? 

 Wie erfolgt Zugang/Zuweisung? 

 Hilfeplanung? Erwartungen der KlientInnen? 

 Betreuungsziel – wer definiert es? 

 Vermittlungsdruck / Vermittlungsquote / Erfolgsquote / Vermittlungshemmnisse– was 

bedeuten diese Schlagworte das für Ihre Arbeit? 
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2. Problemfragen 

 Welche Problemlagen – außer der Erwerbslosigkeit -  haben Ihre KlientInnen?  

 Welche Hindernisse gibt es am Weg zur Erwerbstätigkeit ihrer KlientInnen? Welche 

Faktoren (außer Basisqualifikation/Schulung) erschweren es Ihren KlientInnen, ein 

Beschäftigungsverhältnis anzunehmen / zu behalten? 

 Welche Rahmenbedingungen braucht es Ihrer Meinung nach, damit ein Klient / eine Klientin 

langfristig erwerbstätig sein kann? (Kinderbetreuung, Mobilität, ...) 

 Welche Rolle spielen kulturelle Faktoren / Sprachbarrieren? 

 Inwiefern ist das soziale Netzwerk (Familie, Freunde, Bekannte,....) der KlientInnen relevant 

für Ihre Arbeit? Welche Rolle spielt das soziale Netzwerk bei der Arbeitsplatzsuche? 

 

 

3. Veränderungsfragen 

 Welche Form der Unterstützung würden Ihre KlientInnen Ihrer Meinung nach benötigen, die 

es derzeit noch nicht gibt bzw. aufgrund mangelnder Ressourcen nicht angeboten werden 

kann? (generell, nicht nur von Ihrer Organisation) 

 An welchem Punkt im Betreuungsverlauf könnte es sinnvoll sein, eine Netzwerkkonferenz 

abzuhalten?  

 Wer könnte Koordinatorin / Koordinator sein? 

 

 

5.  Abschluss 

 Gibt es sonst noch etwas, was Sie zu diesem Thema sagen möchten und worüber wir 

noch nicht gesprochen haben? 

 Nochmals Hinweis, dass die Auswertung anonym erfolgt und die Antworten nicht mit 

Person in Verbindung gebracht werden können; 

 

 


